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Schnittstellen Insolvenz- und 
Gesellschaftsrecht –  
Aktuelle BGH-Rechtsprechung

21. Oktober 2026
9.00 – 14.30 Uhr
Online

Prof. Dr. Markus Gehrlein
Richter am Bundesgerichtshof a. D.
 

Online-Vortrag LIVE: Schnittstellen Insolvenz- und 
Gesellschaftsrecht – Aktuelle BGH-Rechtsprechung
Live-Übertragung:	 21. Oktober 2026,  
	 9.00 – 14.30 Uhr 
	 (inkl. 30 Min. Pause)
Zeitstunden:	� 5,0 – mit Bescheinigung  

nach § 15 Abs. 2 FAO
Kostenbeitrag:	� ab 265,– € (USt.-befreit) 

für Mitglieder der kooperierenden 
Rechtsanwaltskammern

	 305,– € (USt.-befreit) regulär

Nr.:	 19257762 Online-Vortrag LIVE

Die DAI Online-Vorträge LIVE

Bei einem Online-Vortrag LIVE verfolgen Sie die Veranstal-
tung/Fortbildung zum angegebenen Termin über das eLear-
ning Center. Ein moderierter textbasierter Chat ermöglicht 
Ihnen die Interaktion mit den Referierenden und anderen 
Teilnehmenden. Sie benötigen nur einen aktuellen Brow-
ser, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher.  
Die Arbeitsunterlage steht elektronisch zur Verfügung.

Teilnahmebescheinigung nach § 15 Abs. 2 FAO

Das DAI stellt die Voraussetzungen zum Nachweis der 
durchgängigen Teilnahme sowie die Möglichkeit der In-
teraktion während der Dauer der Fortbildung bereit. Die 
Online Vorträge LIVE werden damit wie Präsenzveranstal-
tungen anerkannt und können für die gesamten 15 Zeit-
stunden genutzt werden.

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum
Tel. 0234 970640, Fax 0234 703507
support@anwaltsinstitut.de
Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

FAOcomplete – Ihr eLearning-Paket im DAI

Dieses eLearning-Angebot ist Bestandteil von 
FAOcomplete: Mit diesem eLearning-Paket 
können Sie sich aus unserem vielfältigen An-

gebot Ihre komplette FAO-Fortbildung in einem Fachin-
stitut komfortabel, flexibel und zu einem attraktiven  
Festpreis zusammenstellen. Genauere Informationen 
finden Sie unter www.anwaltsinstitut.de/faocomplete

Anmeldung über die DAI-Webseite  
www.anwaltsinstitut.de  
mit vielen neuen Services:

· �Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: 
Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung

· �Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten

· �Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote

· �Speichern interessanter Fortbildungen  
auf Ihrer persönlichen Merkliste

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden
Einfach QR-Code scannen oder unter 
www.anwaltsinstitut.de/dainewsletter/



VERANSTALTUNGSHINWEISE

DEUTSCHES ANWALTSINSTITUT E. V.

Arbeitsprogramm

I.	 GmbH-Gründung

II. 	 Kapitalaufbringung

1. 	 Kaduzierungsverfahren

2. 	 Ausschließung von Gesellschaftern

III. 	 Kapitalerhaltung

1. 	 Rechtslage in der AG

a)	� Bilanzielle Betrachtungsweise bei 
Leistungsaustausch

b)	 VW-Diesel-Entscheidung

c)	 Wirecard-Entscheidung

2.	 Rechtslage in der GmbH

3.	� Rechtslage in der Kommanditgesellschaft, insbe-
sondere der GmbH& Co KG

IV.	 Firmenbestattung

V. 	� Allgemeine Geschäftsleiterhaftung im Innenverhältnis 
zur Gesellschaft

1.	 Haftungsvoraussetzungen

2.	 Geltendmachung der Innenhaftung

VI.	 Außenhaftung der Geschäftsleiter

VII.	 Stellvertretung

1.	 Voraussetzungen

2.	 Analoge Anwendung des § 179a AktG

VIII.	 Geschäftsführerdienstvertrag

1.	 Abberufung, Entlassung

2.	 Vergütungsansprüche

IX.	 Personengesellschaft

X.	 Liquidation

X.	� Haftung des Geschäftsleiters nach 
Insolvenzeröffnung

1.	 § 15b InsO, § 64 GmbHG aF

2.	 § 823 Abs. 2 BGB, § 15a InsO

Selbstverständlich wird die bis zum Seminartermin  
ergehende BGH-Rechtsprechung berücksichtigt.

Referent

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am  
Bundesgerichtshof a. D.

Inhalt

Das Seminar erläutert die neueste Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zum „Gesellschaftsinsolvenzrecht“, 
das rechtlich ineinander verwobene Fragestellungen im 
Spannungsfeld des Gesellschafts- und Insolvenzrechts be-
trifft. Da beim Bundesgerichtshof unterschiedliche Zustän-
digkeiten für beide Rechtsgebiete bestehen, der II. Zivilse-
nat betreut das Gesellschaftsrecht, der IX. Zivilsenat das 
Insolvenzrecht, werden die rechtlichen Zusammenhänge 
zwischen Gesellschafts- und Insolvenzrecht vielfach nicht 
hinreichend berücksichtigt. Tatsächlich handelt es sich um 
äußerlich getrennte Materien, die inhaltlich zusammenge-
hören.

Der Insolvenzverwalter hat nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen einer GmbH stets zu un-
tersuchen, ob im Blick auf eine nicht ordnungsgemäße 
Kapitalaufbringung oder unter dem Gesichtspunkt der 
Existenzvernichtung Ansprüche gegen die Gesellschafter 
bestehen. Ferner können Haftungsansprüche gegen Ge-
schäftsführer gegeben sein. Einen wichtigen Bereich bildet 
§ 64 GmbHG, der nunmehr nach § 15b InsO verlagert wur-
de

Weitere Veranstaltungsempfehlung:

KI & Cross-Border Data Transfers 
KI Schulung – Künstliche Intelligenz 
� Nr.  26258202   
Wiebke Reuter, LL.M. (London), Rechtsanwältin,  
Fachanwältin für Informations- und Technologierecht 

Praxis-Kickoff – Schnelle Erfolge im Kanzleialltag 
� Nr. 26257085  
Alexander Schmalenberger, LL.B., Rechtsanwalt

„Richtig Prompten“ – Effektive Interaktion mit KI
� Nr. 26257084   
Alexander Schmalenberger, LL.B., Rechtsanwalt

Rechtliche Rahmenbedingungen & Compliance  
(erster Überblick)� Nr. 26257086 
Wiebke Reuter, LL.M. (London), Rechtsanwältin

KI-VO – Grundlagen, Geltungsbereich & Strukturen
� Nr. 26257087  
Fritz-Ulli Pieper, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht

KI-VO – Hochrisiko-KI & Schnittstellen zu  
Produktsicherheit & Haftungsrecht� Nr. 26257088  
Fritz-Ulli Pieper, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht 

Kostenbeitrag: je 98,– € (USt.-befreit) 
je 1 Zeitstunde

Modularer Lehrgang Selbststudium (Lehrvideo)

Künstliche Intelligenz in der Rechtsberatung

KI generierte Abbildung

NEU


